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«vicani Vindonissenses»

Bemerkungen zu CIL XIII 5195 HM 265)

von Regula Frei-Stolba

Nicht nur Neufunde, auch längst bekannte Inschriften geben zahlreiche und nicht
immer bis ins letzte lösbare Probleme auf. Dies gilt auch für die Inschrift der «vicani
Vindonissenses» an Mars, Apoll und Minerva des Jahres 79 (ICH 245 CIL XIII
5195 HM 265). Sie ist bis jetzt vor allem wegen der Nennung der «vicàni» und
damit des «vicus» in der Nähe des Legionslagers beachtet worden1). Besonderes
Interesse darf auch die Geschichte des Steines und seiner Rekonstruktion
beanspruchen. Vor allem aber müssen die in der Inschrift genannten Namen eingehender
untersucht werden; denn dieser Einzelfall eröffnet interessante Ausblicke auf
allgemeine Fragen, wie die nach der Zusammensetzung der Zivilbevölkerung um Vindonissa.

IMPTV E SPASIANO
CAESAR-AVGVIICOS

MARTI-APOLLI NI • MINER.VAE
ARCVM

V1CANÏ VI N DON 1 SCENSE
C V/VPV R BA NIOMATTON IT-
VA LER-A LBA NOWeT VR 1OMELOÇCOTTIO

(Im Gegensatz zurAbschrift Gundelfingers fehlen heute die unterste, damals noch erhaltene Zeile sowie
das Schluß-S von Vindonissenses.)



Die Geschichte der Inschrift

Es handelt sich bei dieser Inschrift um die am längsten bekannte aus Vindonissa2);
bereits 1489 nennt sie Heinrich von Gundelfingen in seinem Büchlein über die Bäder
Badens. Leider ist Gundelfingers Schrift verschollen und nur indirekt durch einen
Hinweis Conrad Geßners (1553) bekannt. Nach dem Zitat Geßners scheint der Stein
schon im 15. Jahrhundert nicht mehr am alten Ort gestanden, sondern in Brugg in
zweiter Verwendung als «Spolium» gedient zu haben. Geßner schreibt nämlich (fol. f,
292a): «Scripsit libellum de thermis nostris Badensibus Henricus Gundelfinger Bero-
nensis ecclesiae canonicus anno salutis 1489, unde mihi ea quae subieci excerpere
libuit: Ab hoc oppido (Baden) distat oppidum Brugg duarum fere horarum
itinere, ubi haec inscriptio reperta est.» (Heinrich Gundelfinger, Chorherr des
Chorherrenstiftes Beromünster, hat im Jahre 1489 ein Büchlein über unsere Heilquellen
in Baden verfaßt ; daraus habe ich die folgenden Zeilen ausgeschrieben : Von
diesem Städtchen (Baden) liegt etwa zwei Wegstunden entfernt das Städtchen Brugg,
wo diese Inschrift gefunden worden ist). Weiter zurück läßt sich die Geschichte des

Steins nicht mehr verfolgen; der Vorläufer Gundelfingers, Felix Hemmerli (1388-
1458), dessen Bibliothek übrigens in den Besitz von Gundelfingers Vater gelangt ist,
erwähnt sie jedenfalls in seinem inhaltlich ähnlichen Traktat «de balneis naturalibus»
nicht. Die Verwendung als Spolium in Brugg ist auch in der Mitte des 16. Jahrhunderts

durch Aegidius Tschudi bezeugt; er weist auf eine im Effìngerhof verbaute
Inschrift hin, ohne jedoch ihren Text genauer anzugeben3). Die Überlieferung erfolgte
darauf nur auf literarischem Wege und immer auf Geßner und indirekt auf Gundelfinger

sich stützend, bis der Stein 1779 gewissermaßen neu gefunden wurde, nämlich
nun verbaut in der Scheune des Effingerhofes, oberhalb der Nikolauskirche
(Stadtkirche) von Brugg. Im Hinblick auf seine damalige Verwendung als Fensterummaue-

rung (Tagloch) war der Stein in seine ursprünglichen (drei?) Blöcke zerlegt worden;
dabei war der mittlere Block beseitigt worden, und der jetzige zweite Block hatte
Beschädigungen an seiner unteren Seite erlitten, so daß Mitte und Schluß der
Inschrift verloren gingen. Die Umstände, unter denen das Objekt gefunden wurde,
beschreibt ausführlich der sozusagen erste moderne Erforscher des Legionslagers, Franz
Ludwig Haller von Königsfelden, der durch seinen Freund und Lehrer, Kapitelshelfer
Frey, auf diesen Fund aufmerksam gemacht worden war4).

Anscheinend bestand später, anfangs des 19. Jahrhunderts, einmal der Plan, die
Inschrift in den damals als Römerturm aufgefaßten «Schwarzen Turm» zu
vermauern ; darauf weist der als Lokalforscher bekannte Johann H. Fisch hin, der in
seiner Rede vor der Brugger Bezirksgesellschaft im Jahre 1828 sagt, daß dieses Zeugnis
römischer Zeit in den Schwarzen Turm eingemauert worden sei. Aber noch Theodor
Mommsen sah die Inschrift 1853 am alten Ort, so daß sich nicht mehr feststellen läßt,
ob der Stein tatsächlich zwischenhinein einmal den Standort gewechselt hatte. Als
der Effìngerhof 1864 abgebrochen wurde, gelangte die Inschrift in die Sammlung von
Königsfelden, darauf (1870) ins Kantonale Antiquarium nach Aarau und schließlich
(1946/47) ins Vindonissamuseum nach Brugg, wo sie jetzt im Lapidarium besichtigt
werden kann6). Hervorzuheben ist also, daß man den ursprünglichen, antiken
Aufstellungsort des Bogens nicht mehr kennt. Denn die Notiz von F. L. Haller aus dem
Jahre 1773 in den «Antiquitates Vindonissenses», nach der die Inschrift auf der
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Breite gefunden worden sei, kann in dieser Genauigkeit nicht richtig sein; damals
kannte Haller die Inschrift noch nicht aus eigener Anschauung, sondern gab lediglich
eine Nachricht des Johann C. Fäsi wieder, der sie seinerseits nur aus der literarischen
Überlieferung zitierte6).

Die Inschrift lautet nach der Abschrift Gundelfingers, die der heutigen
Rekonstruktion zugrunde liegt :

1 Imp(eratore) T(ito) Vespasiano
Caesar(e) Aug(usto) VII co(n)s(ule)
Marti Apollini Minervae
arcum

5 vicani Vindonissenses

cur(antibus) T(ito) Urbanio Mattoni T(ito)
Valer(io) Albano L(ucio) Veturio Melo C(aio) Cottio
Ru[f]o [Q] Sextio [ ]

(Meyer, HM, S. 284: Unter der Regierung des Kaisers Titus Vespasianus, zum
7. Mal Konsul, haben die Dorfbewohner von Windisch dem Mars, dem Apollo, der
Minerva den Bogen errichtet, ausgeführt durch Titus Urbanius Matto, Titus Valerius
Albanus, Lucius Veturius Melus, Gaius Cottius Rufus, Quintus Sextius

Datierung, Götterdreiheit und Arcus

In den bisher vorliegenden Untersuchungen zu dieser Inschrift stehen Fragen der
Datierung und das Problem der Götterdreiheit mit Mars, Apoll und Minerva im
Vordergrund7). Auch das Baudenkmal selbst, das die Inschrift trug, der «arcus» im
Sinne eines Monumental- oder Ehrenbogens wird bisweilen kurz gewürdigt. Die
Datierung auf das Jahr 79 ist dank den Abklärungen Mommsens heute unbestritten,
ebenso, daß der Bogen nicht, wie früher angenommen, dem Kaiser, sondern den drei
nachfolgenden Göttern geweiht worden ist. Damit dürfte die Authentizität dieser

jetzt verlorenen Zeile(n) gesichert sein, da der Kaisername mit der bloßen Angabe
des Konsulates nur der Datierung dient; denn eine Weihung an den Kaiser müßte
nach den Ausführungen Mommsens auch die übrigen Titulaturen aufführen, nicht
nur das Konsulat. Der Kaiser ist übrigens Titus, und nicht, wie ebenfalls früher
vermutet, Vespasian. Die Richtigkeit der Gundelfingerschen Angaben läßt sich überdies
aus der Beschaffenheit der beiden heute noch vorhandenen Blöcke erschließen8): Die
beiden Blöcke waren nicht unmittelbar aufeinander gelegt, sondern dazwischen muß
sich noch ein weiterer Block befunden haben, der die drei Götternamen trug. Freilich
fällt die Götterdreiheit aus dem Rahmen, da sie in dieser Form sonst nicht belegt ist;
aber mit anderen Namen sind Götterdreiheiten aus dem gallischen Raum gut bekannt,
und alle Autoren heben in diesem Zusammenhang die stark keltische Komponente
der Weihung hervor9). Die heutige Restauration der Zeile 3 mit den unverhältnismäßig

kleinen Buchstaben entspricht wohl kaum dem ursprünglichen Aussehen des

Steines. Wie Hans Lieb zu Recht vermutet, werden die Namen der Götter, da sie im
Zentrum des Steines standen, sehr viel größer gewesen sein und vermutlich zwei
Zeilen umfaßt haben10). Freilich kann die ursprüngliche Anordnung aus der
literarischen Überlieferung nicht mehr erschlossen werden, da Geßner in seinem Gundel-



finger-Zitat keine Zeilentrennung angibt. Weitere Bruchstücke dieses «arcus» sind
bis jetzt nicht identifiziert worden. Hingegen gibt es ein interessantes Gegenstück zu
der im helvetischen Bereich bis jetzt einzigen solchen Weihung in Genf, wo auf einer
Inschrift ein Bogen als Weihung an Jupiter erwähnt wird11).

Die Namen der Ausfuhrenden des Bogens

Die moderne Römer-Forschung interessiert sich bekanntlich besonders für die Fragen

der Romanisierung und des Zusammenlebens der römischen Herrschaftsschicht
mit der einheimischen Bevölkerung. Als wichtiges, wenn auch nicht unumstrittenes
Hilfsmittel dient dabei die Untersuchung und Aufgliederung der Namen. Wenn nun
auch diese Inschrift aus dieser Sicht betrachtet wird, so stellen sich folgende Fragen :

Können die Namen etwas über die Bevölkerungszusammensetzung des «vicus» im
letzten Viertel des ersten Jahrhunderts n. Chr. aussagen? Ist die beiläufige Bemerkung
Rudolf Laur-Belarts, daß sich hier die gallorömische Bevölkerung zeige, so gerechtfertigt,

oder ergeben sich auch bei Annahme dieser Interpretation noch zusätzliche
Differenzierungen?12) Unter diesem Gesichtspunkt ist die Inschrift noch nicht ausgewertet

worden, wenn auch gelegentliche Bemerkungen bei früheren Autoren nicht
fehlen.

Festzustellen ist vorerst, daß sämtliche Namen dem römischen Namenschema
entsprechen. Man darf deshalb wohl annehmen, daß diese Personen, obwohl die Tribus-
angabe fehlt und auch unberechtigtes Führen der drei Namen («tria nomina»: Prae-

nomen, Gentilnomen, Cognomen) vorgekommen ist, vom rechtlichen Standpunkt
aus römische Bürger gewesen sind13). Allerdings muß dabei offen bleiben, ob es sich

um Freigeborene («ingenui») oder Freigelassene («liberti») handelte; eine Klärung
dieser Frage wäre für die Interpretation allerdings nicht unwesentlich. Der Klasse
der «incerti» gehört leider die Mehrzahl der kaiserzeitlichen Inschriften an14).

Die Zuweisung der Namen zu verschiedenen Sprachschichten und damit die
Identifizierung von verschiedenen Bevölkerungsschichten im Sinne der groben Einteilung
«Einheimische-Einwanderer» gilt in der Forschung als äußerst heikel16). Überlegungen

in diesem Sinne dürfen keinesfalls überbewertet und für sichere Schlüsse
beansprucht werden. Wenn man indessen gewisse Einblicke in die Sozialstruktur und
Mobilität der Bevölkerung gewinnen will, kommt man nicht darum herum, mit diesen

Begriffen zu arbeiten ; dabei muß man sich freilich der Vorläufigkeit und dauernden

Revidierbarkeit der so gewonnenen Ergebnisse bewußt bleiben. Im Fall Vindonissa

kommen noch weitere Schwierigkeiten hinzu: Eine rein sprachliche
Untersuchung, die keltisches von lateinischem Namengut zu trennen sucht - was an sich
schon eine sehr schwierige Aufgabe darstellt - kann nicht genügen; sie reicht nicht
aus, um einheimische Helvetier von zugewanderten Veteranen zu unterscheiden, da

ja als Rekrutierungsbasis für die Legionen in der frühen Kaiserzeit vorwiegend
Oberitalien, dann auch die Narbonensis dienten, also ebenfalls keltische Sprachräume.
Zusätzliche Beachtung muß deshalb der Verbreitung der Namen geschenkt werden16).
Darüber hinaus ist die Bildung der Gentilnomina beachtenswert; so haben Ernst
Meyer und Peter Frei eindringlich auf die für unser Gebiet typische Namensbildung
hingewiesen, nach welcher anstelle des römischen Gentilnomens ein sog. «Pseudogentile»,

gebildet aus dem Vatersnamen als ein«Patronymikon», tritt1'). Wenn solche
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Patronymika eindeutig faßbar sind, wie etwa im benachbarten Baden die in der

gleichen Inschrift genannten «Tib(erius) Cassius Sanctus» und «Tib(erius) Sancteius

Valens», so weisen sie auf romanisierte einheimische Träger hin18). Da die Namen

jedoch oft isoliert auftreten und bei vielen äußerlich römischen Gentilnomina der

Verdacht auf keltisches Pseudogentile besteht, ist ein weiterer Unsicherheitsfaktor
gegeben.

Der Vergleich der fünf überlieferten Namen mit den heute gebräuchlichen Namenlisten

ergibt folgenden Tatbestand :

Veturius

weist (gegen Holder III, S. 271 «ligurisch») als einziges Gentilnomen relativ eindeutig auf
italische Zusammenhänge, und zwar nicht nur hinsichtlich der sprachlichen Herkunft,
sondern auch hinsichtlich der Verbreitung (Alföldy, S. 136; Schulze, S. 428 f. ; Weisgerber, S. 366).

Die Veturii sind ein ursprünglich patrizisches Geschlecht, das sogar einer Tribus den Namen

gegeben hatte (RE Vili A [1958], Sp. 188 f. Stiglitz). Ein erster Schwerpunkt der Verbreitung
läßt sich in Norditalien (CIL V), ein weiterer in Mittelitalien mit einigen Ausstrahlungen
nach Süditalien (CIL X und IX) feststellen. Nördlich der Alpen (CIL XIII) ist der Name
bisher nur viermal belegt ; in drei Fällen ist der Träger eindeutig Soldat, in einem Fall ist

die Inschrift zu zerstört, als daß man etwas aussagen könnte, und zwei weitere Belege sind

lediglich ergänzt (CIL XIII 11 717 [Baden-Baden]): C. Veturius C. f. Dexter, aus Placentia;
7575 (Wiesbaden): L. Veturius Sp. f. Primus; 11 846 (Mainz, tabula ansata): [ ]leg I
Adiutrf—/—] Veturi[—]; 585 (Bordeaux): [Vetu]rius. 6391 (Lobenfeld, Württ.): L. Vitu-
r(ius) Quintus. 7126 (Mainz): [Ve?]turius Ve[—].

Valerius

Das Gentilnomen Valerius, eine lateinische Bildung, ist das verbreitetste lateinische
nichtkaiserliche Gentilnomen (Alföldy, S. 131; Weisgerber, S. 139), so daß Aussagen bezüglich
der Träger kaum zu gewinnen sind.

Sextius

Auch Sextius ist relativ häufig und gleichmäßig belegt (Alföldy, S. 121). Trotz der sprachlich

lateinischen Bildung lassen sich deshalb vorsichtigerweise keine Rückschlüsse auf den

Träger ziehen.

Cottius

Cottius (Bohn, [1929], S. 27 «ligurisch») ist einer jener sprachlich eher undurchsichtigen
Fälle, bei denen lateinische wie auch keltische Ableitung möglich ist : Für lateinische Bildung
wie auch Herkunft und Verbreitung in Italien spricht der Umstand (Alföldy, S. 79; Schulze,

S. 423), daß ein klarer, sogar republikanischer Schwerpunkt in Capua zu fassen ist, wo die

Cottii sogar als niedere Amtsträger auftreten (CIL X 3776, 1, 2 und 3777; 4101; 4102).

Weitere italische Verbreitung ist ebenfalls nachgewiesen (CIL IX und X, Süditalien; CIL XI,
Mittelitalien). Allerdings könnte man Cottius auch als keltisches Patronymikon und Pseudogentile

auffassen, ist doch Cottus als Individualname belegt (Evans, S. 186ff. ; Schmidt, S. 184;

Weisgerber, S. 184). Der aus Munzach bekannte C. Coteius (CIL XIII 5312 HM 362)

könnte wegen der Ableitungssilbe «-eius» (Meyer [1942], S. 413) als romanisierter Kelte
verstanden werden. Nördlich der Alpen (CIL XIII) ist Cottius dreimal nachgewiesen, wobei nur
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die Inschrift aus Rehweiler (XIII 6194: Sex. Cottius Tasgillus) mit dem Cognomen auf einen
romanisierten Kelten hinweist (Weitere, aber nicht aufgeschlüsselte Belege evtl. bei Evans,
S. 187).

Urbanius

Auch das äußerst sdtene Gentilnomen «Urbanius» läßt zwei Interpretationen zu: Einerseits

sind «Urbanii» in Italien in eindeutig italischer Umgebung nachgewiesen (CIL X 4697,
Cales; XI 569; dazu auch CIL III 13 668, Kyzikos, Asia, zweifellos eingewanderte Italiker).
Anderseits ist auch ein keltisches Patronymikon denkbar, so etwa in CIL XIII6427 (Dornheim)
mit «Urbanius Firmus» und deutlicher in CIL XIII 8411 (Köln) mit «Urbania Lellua».
«Urbanius» ist weder in Oberitalien (CIL V) noch in der Narbonensis (CIL XII) nachgewiesen,

hingegen sind Zusammensetzungen wie «Urbigena» u.a. belegt (CIL V 4608, Brixia,
deshalb bei Schmidt, S. 282).

Während die Gentilnomina somit von eindeutig lateinisch-italischer Färbung
(«Veturius») bis zu möglichen keltischen Patronymika reichen, enthalten die Cognomina
einen schon früher bemerkten deutlicheren keltischen Einschlag:

Matto:

ist sprachlich eindeutig keltisch (Alföldy, S. 241 ; Holder II, S. 478; Evans, S. 228 ff. ; Stähelin,

S. 495). Die Verbreitung erstreckt sich (als Cognomen bzw. Individualnomen) vom Rheinland

(XIII11 385, Metz) bis nach Südgallien (XII 1431, Vaison-La Romaine), Noricum (III
4874, Klagenfurt) und Oberitalien (V 404), wozu noch die zahlreichen Komposita wie «Ma-
tugenus» u.a. kommen. Die Schwierigkeit der Interpretation beleuchtet aber augenfällig der
Soldatengrabstein aus Mainz (XIII6950: M. Val(erius) M. f. Lemfonia] Matto) : Der keltische
Zuname gehört einem Soldaten aus Oberitalien (Bononia) und damit einem Einwanderer.

Melus:

ist sprachlich ebenso eindeutig als keltisch anzusprechen (Weisgerber, S. 158; Holder II,
S. 371 und 542; Stähelin, S. 495) und tritt als örtlich nächster Beleg auch in Äugst auf (Form:
«Melo», XIII 5258 HM 350, s. aber die verbesserte Lesung bei Ewald [1975], S. 21 Anm.
5). «Melus», die lateinischere Variante, ist einmal in Oberitalien (CIL V 1216, Aquileia),
aber nicht in der Gallia Narbonensis belegt.

Albanus:

ist relativ undurchsichtig Weisgerber, S. 117), überall verbreitet (Kajanto, S. 181) und kann
zudem aufkeltische wie auch auf lateinische Zusammenhänge zurückgeführt werden (Kajanto,
a.a.O.; Weisgerber, S. 182f.; zur lateinischen Herkunft s. Kajanto, S. 181; zur keltischen
Weisgerber, a.a.O. und Holder I, S. 78, dazu etwa CIL XIII 12 020; «Albanus Venneni f.»).

Rufus:

ist eine typisch lateinische Bildung, aber überall verbreitet mit Schwerpunkt in Italien und
Spanien (Kajanto, S. 229). Zudem war das Cognomen beliebt als Soldatenzuname (Brady
[1953], S. 217ff.; L. R. Dean [1916], S. 266ff.) was auch für die Schweiz in römischer Zeit
gilt, vgl. bes. HM 287, HM 75, HM 475 und HM 163 (Neubürger aus Vidy/Lausanne). Der
Zuname war offenbar sprechend und konnte aus aktuellem Anlaß (Eintritt ins Heer, vgl.
Weisgerber, S. 340, S. 407, 411) jederzeit verliehen bzw. angenommen werden.

12



Dieser Überblick zeigt, daß die Interpretation offenbar nicht so einfach ist, wie noch
Felix Stähelin, Rudolf Laur-Belart und früher Oskar Bohn angenommen hatten, die
lediglich einige Namensbestandteile herausgegriffen, aber nicht die Namen insgesamt
untersucht hatten19). Ein Vergleich mit der um Vindonissa faßbaren Zivilbevölkerung
sowie ein Ausblick auf das Namenmaterial des übrigen helvetischen Gebietes kann
die schmale Grundlage immerhin etwas verbreitern helfen.

Die Zivilbevölkerung von Vindonissa

Daß bei Vindonissa auch eine sicher nicht unbeträchtliche Zivilbevölkerung lebte,
zeigen verschiedene Hinweise20). Allerdings bestehen hier, wie fast überall, erhebliche
Schwierigkeiten in der Datierung, so daß die Einzelinterpretationen oft auseinandergehen.

An erster Stelle sind die «cives Romani» der beiden leider verstümmelten
Inschriften CIL XIII 5221 HM 267 und XIII 11 518 zu nennen, die Rudolf Laur-
Belart in das 1. Jahrhundert, Jürg Ewald an den Anfang des 3. Jahrhunderts datiert.
Weitere Namen stellte kürzlich Victorine Clairmont-von Gonzenbach in ihrer
Untersuchung über das Lagerheiligtum von Vindonissa zusammen. Dazu kommen noch
Namen auf den Schreibtäfelchen und wenige verstreute inschriftliche Zeugnisse21).

a) Freie:

Tib(erius) Iul(ius) Agilis

L. Petroni(u)s Secundus22)

Q. Iulius Titullinus
C. Iul(ius) Sever(us)
C. Careius Tertius

L. Ferridius Baibus23)
M. Nervinius Saturninus
Tib(erius) Iul(ius) Secundus

XIII11 504 (Lesung : « Aquil(inus) », verbessert durch
Bohn (1925), S. 201 HM 302). MacMullen (1960),
S. 25f., V. v. Gonzenbach (1976), S. 221.
Finke (1927), Nr. 103 HM 303); V. v. Gonzenbach
(1976), S. 216 Anm. 60 (vorclaudisch).
XIII 11 505.

XIII 11 511.
Finke (1927), Nr. 101 HM 300) mit Lesung «Cer-
tius», so auch alle früheren, s. Finke, a.a.O. Lesung
verbessert durch Dr. Chr. Unz (brief1.), Ewald (1974),
VN 19.

Wiegels (1976), S. 208ff.
Ewald (1975), S. 17ff.
XIII 5226.

b) Freigelassene:

Fidelis, lib. des Fronto
Iulia Venusta, lib. des Ti.

Iulius Secundus
Mucius Doryphorus
Felix, lib. des L. Ferridius Baibus
Amianthus, lib. des M. f.

Certus, Veteran der 13. Legion

Finke (1927), Nr. 102 HM 301).

XIII 5226,
Ewald (1975), S. 17 ff.
Wiegels (1976), S. 208 ff.
XIII 5239 HM 330).

c) Sklaven:

Nyisus (seil. : Nysius) P. s(ervus) XIII11 502(zum Verschreib V. v. Gonzenbach[l976],
S. 221.
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Anaus, ser. des P. Apeus S(ecundus?) XIII 10 022, 303 HM 308).
Belica «contra balneum» Laur(l929), S. 182 HM 326); zur Ortsbezeichnung

Laur (1929), S. 182; Laur (1931), S. 232 und Anm. 2;
Stähelin, S. 474 Anm. 2.

Modestus, natione Trever, ser. Wiegels (1976), S. 208ff.
des L. Ferridius Balbus

d) Unsichere:

Secundinia Inv. Nr. 11 350 (Neulesung Marichal 1973), S. 374.
Crescius Inv. Nr. 4789 (Neulesung Marichal 1973),S.374f.;

verbessert Bohn (1925), S. 13 HM 315): «Cres-
cens»).

Aticus Lucianus Laur (1943/44), S. 32f. (verbessert Bohn (1925), S. 12

HM 320): «Varisatico Luciano»).
Amarantus24) XIII 11 526; Simonett (1947), S. 76; Ewald (1974),

S. 154.
C. Trosius [Ve]rec[undus??] XIII 11 527; Simonett (1947), S. 75 (ganz unsichere

Ergänzung des Cognomens).
Sammo26) Finke (1927), Nr. 107 HM 311): Fragment.

Auch diese Namen lassen sich nach verschiedenen Richtungen hin untersuchen:
An erster Stelle steht die Frage nach der rechtlichen Stellung ihrer Träger; sodann
muß das Problem der Herkunft und sprachlichen Zuweisung der Namen diskutiert
werden.

In Vindonissa finden sich alle drei Stände vertreten: Sklaven gehörten
selbstverständlicherweise zum Bestand der um das Lager siedelnden Zivilbevölkerung wie zu
den in einem weiteren Umkreis niedergelassenen Veteranen. Daß Sklaven aber auch
von einem Legionslager nicht wegzudenken sind, haben neuerdings wieder P. Salway
und R. Macmullen betont und H. von Petrikovits mit eindrücklichen archäologischen
Untersuchungen belegt26). Ohne nun auf die schwierige Frage ihrer Zahl einzugehen,
wird man allgemein feststellen dürfen, daß unter den Sklaven die Troßknechte
(Tragtierführer und Pferdeknechte der Legionsreiterei) sowie die persönlichen Sklaven der
Offiziere und zum Teil auch der Mannschaft zu zählen sind27). Die genannten Autoren
machen aber mit Recht darauf aufmerksam, daß trotz kaiserlichen Verboten das
weibliche Element offenbar nicht völlig fehlte, und daß die auf Inschriften erwähnten
Sklavinnen und Freigelassenen in der Nähe eines Legionslagers oft Konkubinen bzw.
illegal angetraute Ehefrauen der Soldaten waren28). Spuren dieser Personenkategorien
zeigen sich in der vorgelegten Liste : Der auf einem Siegel genannte Anaus, Sklave
des P. Apeus, wie auch Nysius könnten vielleicht Sklaven von Militärangehörigen
gewesen sein; auf einem Schreibtäfelchen ist überdies der Begriff «servus» direkt
belegt, aber Name und Zugehörigkeit des Sklaven sind nicht mehr lesbar29). Die Kategorie

der Sklavinnen erscheint in der Adresse «An Belica», die «gegenüber dem Bad
wohnte», dann aber auch in den materiellen Überresten, die zur weiblichen Tracht
gehörten. Möglicherweise darf man auch die «libertae» in diesen Zusammenhang
einordnen, obwohl keine Belege vorliegen, die sie zweifelsfrei mit Soldaten bzw.
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Veteranen in Beziehung setzen; deshalb wird denn auch «Mia Venusta» von Jürg
Ewald anders verstanden30). Amianthus, der Freigelassene des Veteranen der 13.

Legion, macht hingegen deutlich, daß sich die Soldaten nach ihrer Entlassung Sklaven
anschafften und diese auf ihrem Gut oder als Handelsagenten beschäftigten. Die beiden

Freigelassenen «Mucius Doryphorus» und «Felix» anderseits stehen mit der
Zivilbevölkerung in engem Zusammenhang; denn aus Parallelfällen darf man schlies-

sen, daß sie in Geschäftsbeziehungen zu römischen Bürgern standen, die hier als Händler

und Kaufleute tätig waren31).
Die Untersuchung der Namen der restlichen faßbaren Zivilbevölkerung nach ihrer

Herkunft ist nicht in allen Teilen möglich und gesichert; einige Grundzüge sind
dennoch erkennbar: Als keltisch dürfte der Name des «Anaus» anzusprechen sein sowie

möglicherweise jener des «Crescius», den H. von Petrikovits als Waffenknecht und
damit eher als Freigelassenen versteht. Die Namen der Sklavinnen und Freigelassenen
weisen teilweise ebenfalls auf keltische Abkunft hin («Belica»), aber «Fidelis» wie
«Venusta» sind typische Sklaven- und Freigelassenennamen ohne jeglichen Hinweis
auf die Herkunft. Dasselbe gilt für die in Rheinheim gefundene Inschrift, wo « Mo-
destus» und «Felix» typische Standesnamen sind und gerade die Formulierung «Mo-
destus, natione Trever» den neuen lateinischen (Standes)-Namen bezeugt32). Aber
auch griechische Namen haben oft den Wert von Standesbezeichnungen ; so darf man
aus den griechischen Namen «Nysius», «Amianthus» und «Amarantus» nicht ohne
weiteres auf griechisch-östliche Herkunft ihrer Träger schließen. Für den Freigelassenen

«Mucius Doryphorus» nimmt Jürg Ewald hingegen eher griechische Abstammung

an33).
Die Gruppe der freien Zivilbevölkerung läßt sich unterteilen: An erster Stelle ist

die Kategorie der Zivilisten zu nennen, die offenbar in enger Beziehung zum Heer
standen und deshalb im Lagerheiligtum Weihungen aufstellen durften. V. Clairmont-
von Gonzenbach vermutet in ihnen Fabrikanten oder Händler, die in den «canabae»
von Vindonissa niedergelassen waren. Drei von ihnen tragen Kaisergentizilien, wobei
die Cognomina zu allgemein sind, um etwas aussagen zu können. Aber L. Petronius
Secundus und C. Trosius weisen mit ihren Gentilnomina deutlich auf Italien hin34).
Dies gilt nach R. Wiegels auch für L. Ferridius Baibus, während die Herkunft von
M. Nervinius Saturninus weniger sicher ist35). Anders ist vielleicht C. Careius Tertius
zu verstehen : Careius enthält die im keltischen Bereich häufige Ableitungssilbe «eius»

zu einem keltischen Wortstamm, wozu noch das unbestimmte Cognomen «Tertius»
tritt. Das Fragment mit «Sammo» trägt einen keltischen Namen. In beiden in diesen
Inschriften Genannten könnte man Vertreter der aufgestiegenen einheimischen
Bevölkerung sehen36).

Schlußfolgerungen

Die Durchsicht dieses weiteren, freilich nur beschränkt aussagefähigen Materials
bestätigt den oben gewonnenen Eindruck, daß im Umkreis des Lagers eine in jeder
Hinsicht heterogene Bevölkerung lebte, von der italisches wie keltisches Namensgut
überliefert sind. Darin läßt sich vorerst in groben Zügen eine Übereinstimmung mit
den fünf oben analysierten Namen feststellen, nach der sich bei den Gentilnomina
eine größere italische Komponente und bei den Cognomina ein stärkerer keltischer
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Einschlag bemerkbar macht. Der italische Hintergrund ist vor allem bei «Veturius»,
aber auch in verschiedenen Abstufungen bei den übrigen Gentilnomina spürbar.
Während die Erklärung der keltischen Zusammenhänge bisher keine Schwierigkeiten
bot und auf einheimische Bevölkerung zurückgeführt wurde, ist der italische Bezug
nicht beachtet und deshalb unerklärt geblieben. Freilich hatte man in der früheren
Forschung gelegentlich das italische Element überschätzt und massive Einwanderung
angenommen. Mit Recht hat deshalb Ernst Meyer in einem vielbeachteten Aufsatz
darauf hingewiesen, daß die meisten äußerlich römischen Gentilnomina sich von
keltischen Patronymika herleiten und ihre Träger sich somit als romanisierte einheimische
Kelten identifizieren lassen37). Seither hat die Forschung die Thesen Meyers in
verschiedenen Punkten bestätigen können. Trotzdem wird man italische Namenselemente
nicht vollständig ausschließen dürfen, sondern die verschiedenen Gebiete der Schweiz
in römischer Zeit gesondert untersuchen müssen. Wenn man in diesem Sinn die Namen
auf der Bauinschrift von Vindonissa mit dem Namenmaterial des übrigen helvetischen
Territoriums vergleicht, so zeigt sich, daß diese italische Komponente beachtenswert
und nicht selbstverständlich ist. Allerdings liegen zum helvetischen Gebiet noch keine
vollständigen onomastischen Untersuchungen vor, aber vorläufige Namenübersichten
lassen erkennen, daß in Aventicum einerseits die Kaisergentilizien, anderseits die nach
keltischem Brauch gebildeten Pseudogentilizien - die beide auf Neubürger hinweisen -
überwiegen, während Namen italischer Herkunft deutlich in der Minderzahl sind.
Nach Heinz E. Herzig stammte in Aventicum lediglich die Familie der «Otacilii» aus
Italien ; allenfalls könnte man noch den aus Lausanne/Vidy bekannten « C. Maec(ius)
Firm[u]s», «sevir Augustalis» und «curator civium Romanorum» dazuzählen38). Der
italische Nameneinschlag scheint sich somit in engen Grenzen gehalten zu haben, so
daß die Namen auf dem «arcus» doch eine besondere Situation kennzeichnen.

Zusammenfassend läßt sich das hier in Erscheinung tretende italische Element in
den Gentilnomina («Veturius») mit zwei Hypothesen erklären: Erstens könnte man
es dadurch erläutern, daß man in den Trägern dieser Namen wenigstens teilweise
Einwanderer aus Italien, insbesondere Oberitalien, sieht, allenfalls deren Nachkommen.

Dabei müßte es durchaus offenbleiben, ob diese Personen als Soldaten bzw.
Veteranen oder als Händler zugewandert sind. Die Bewohner des «vicus» scheinen
in dieser Sicht eine Zusammensetzung ähnlich der heterogenen Bevölkerung der
«canabae» eines Lagers aufgewiesen zu haben39). Eine zweite Hypothese, die sich freilich
ebensowenig beweisen läßt wie die erste, könnte in stärkerem Maße die
italischkeltische Zweipoligkeit der Namen sowie einige Besonderheiten in der Formulierung
dieser Inschrift einbeziehen, nämlich das Fehlen des Vaternamens und der Tribusan-
gabe bei allen fünf Namen sowie nicht zuletzt die bis jetzt einzige Bezeugung von so
vielen (fünf und mehr) «cur(antes)» im Zusammenhang mit dem Bau eines
Ehrendenkmals auf Veranlassung der «vicani». Wenn diese Besonderheiten nicht einfach
der Knappheit des Raumes zuzuschreiben sind, ließen sich diese fünf Personen als

«liberti» auffassen; die Übertragung der italischen Gentilnomina in den keltischen
Bereich hätte alsdann durch das typisch römische Rechtsinstitut der Freilassung
stattgefunden, d.h. Einheimische im Dienste römischer Legionäre bzw. Veteranen hätten
bei der Freilassung das Gentilnomen ihres Freilassers erhalten, ihren alten Namen
jedoch als Cognomen weitergeführt40). Dafür spricht möglicherweise die bis jetzt nicht
erklärte und singulare Fünferzahl der «cur(antes)», die - dies nur als eine hier mit
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Zurückhaltung vorgebrachte Hypothese - den Gedanken an ein unvollständiges
Kollegium von «seviri» (Sechsmännerkollegium, meist aus Freigelassenen gebildet) nahelegen

könnte41). Sodann spricht dafür die erst als allgemeiner Eindruck formulierte
und noch nicht auf detaillierte Forschungsergebnisse abgestützte Beobachtung, daß
offenbar im Frühprinzipat die Verleihung des römischen Bürgerrechts noch nicht
allgemein und unterschiedslos jedem Nichtrömer («peregrinus») zukam, sondern daß
wohl der soziale Status oder auch persönliche Beziehungen die entscheidende Rolle
spielten42). Die Hypothese eines nicht weiter begründbaren sozialen und rechtlichen
Aufstieges der im Umkreis des Lagers wohnenden einheimischen Bevölkerung in der
Form der Aufnahme in das römische Bürgerrecht, wie sie früher von Rudolf Laur-
Belart postuliert wurde, scheint in dieser Sicht doch eher fraglich zu sein.

Wie immer man auch diese Namen interpretieren mag - es bleibt doch bemerkenswert,

daß die Anwesenheit einer Legion auch im Namenmaterial der in der Nähe
siedelnden Zivilbevölkerung italische Spuren hinterlassen hat.
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